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S A T Z U N G 

        
§ 1  Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
Der Verein, 1953 als BSG Motor Thurm gegründet, führt den Namen 

 SG Motor Thurm e.V. 

Der Verein hat seinen Sitz in 08132 Mülsen, OT Stangendorf, Am Sportzentrum 3. 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2    Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit 

Vereinszweck ist die Förderung des Sports insgesamt sowie in den einzelnen der SG Motor Thurm e.V. 

angehörenden Sportabteilungen auf einschließlich gemeinnütziger Grundlage. 

Der Nutzungszweck wird insbesondere durch 

- die sportliche Förderung von Kindern und Jugendlichen 

- die Gestaltung eines vielfältigen Breitensportangebotes 

- die Teilnahme am Wettkampfsport in den Sportarten der Sportabteilungen der SG Motor Thurm e.V. 

- die Unterstützung und Mitgestaltung von territorialen sportlichen Veranstaltungen  

- die Aus- und Weiterbildung von Sportfreunden zur Wahrnehmung verantwortungsvoller Aufgaben 

auf sportlichem Gebiet 

- Die Gründung neuer Sportabteilungen auf der Grundlage machbarer realistischer Voraussetzungen 

- die Pflege und Förderung des Ehrenamtes 

verwirklicht. 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „steu-

erbegünstigter Zweck“ der Abgabenordnung. 

Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendung aus Mitteln der Körperschaft. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnis-

mäßig hohe Vergütung, begünstigt werden. 
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§ 3 Mitgliedschaft 

Vereinsmitglieder können natürliche, volljährige Personen, aber auch juristische Personen werden. Jugend-

liche unter 18 Jahren bedürfen der Erlaubnis der gesetzlichen Vertreter, stimmberechtigt sind Mitglieder ab 

16 Jahre. 

Über einen schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 

Bei Ablehnung des Aufnahmegesuches ist der Vorstand verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe der Ab-

lehnung mitzuteilen. 

Personen, die sich um die Förderung des Sports und der Jugend besonders verdient gemacht haben, kön-

nen auf Beschluss des Vorstandes zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 

 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft eines Vereinsmitgliedes endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

Der Austritt kann durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 

Der Ausschluss eines ordentlichen Mitgliedes kann durch den Vorstand beschlossen werden, wenn das 

Mitglied 

- die Bestimmungen der Satzung, Ordnungen oder die Interessen des Vereins verletzt 

- Anordnungen und Beschlüsse der Vereinsorgane nicht befolgt 

- mit der Zahlung seiner finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Verein trotz zweimaliger schrift-

licher Mahnungen im Rückstand ist. 

Von der Entscheidung über den Ausschluss hat der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich 

mündlich oder schriftlich zu äußern, hierzu ist das Mitglied unter Einhaltung einer Mindestfrist von 10 Tagen 

schriftlich aufzufordern. 

Die Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu begründen und dem Betroffenen mittels einge-

schriebenem Brief bekannt zu geben. Gegen den Ausschlussbeschluss steht dem Betroffenen kein Be-

schwerderecht zu. 

 

§ 5 Mitgliedsbeiträge 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge ist in der Beitragsordnung 

der SG Motor Thurm e.V. geregelt. 

Mitgliedsbeiträge aus der Beitragsordnung werden durch die Mitgliederversammlung festgelegt. 

Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit, sie haben die Rechte wie ordentliche Mitglieder. 
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§ 6 Organe des Vereins 

Vereinsorgane sind 

- die Mitgliederversammlung 

- der Vorstand. 

 

§ 7 Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Aufgaben zuständig: 

- Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes 

- Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Vereinsauflösung 

- Ernennung von besonders verdienstvollen Mitgliedern zu Ehrenmitgliedern 

- weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach Gesetz ergeben 

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr statt. 

Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind durchzuführen, wenn dies im Interesse des Vereins erfor-

derlich ist oder wenn das mindestens ein Viertel aller stimmberechtigten Vereinsmitglieder unter Angabe 

des Zwecks und des Grundes gegenüber dem Vorstand schriftlich beantragen. 

Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand durch nachweisbare schriftliche Einladungen mit einer Frist 

von vier Wochen und unter Bekanntgabe der Tagesordnung einzuberufen. 

Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens einer Woche vor dem angesetz-

ten Termin schriftlich fordert. Die Ergänzung ist zu Beginn der Mitgliederversammlung bekannt zu geben. 

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde. 

Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 

Satzungsänderungen und Beschlüsse über die Vereinsauflösung bedürfen einer Dreiviertelmehrheit der 

anwesenden Mitglieder. Hierbei kommt es auf die abgegebenen Stimmen an. Stimmenthaltungen gelten 

als ungültige Stimmen. 

Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll auszufertigen, das von dem Versammlungs-

leiter und dem Schriftführer/in zu unterzeichnen ist. 

 

§ 8 Vorstand 

Der Vorstand des Vereins setzt sich zusammen aus 

- dem/der Präsident/in 

- zwei Vizepräsidenten 

- dem/der Schatzmeister/in 
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- dem/der Jugendleiter/in 

- zwei bis vier weiteren Leitungsmitgliedern (Beisitzern). 

Im Sinne des § 26 BGB besteht der vertretungsberechtigte Vorstand aus 

- dem/der Präsident/in 

- den zwei Vizepräsidenten 

- dem/der Schatzmeister/in. 

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei der genannten Vorstandsmitglieder gemeinsam 

vertreten. 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. 

Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. 

Die Mitglieder des Vorstandes werden für die Zeit von vier Jahren gewählt. 

Der Vorstand bleibt bis zu seiner Neuwahl im Amt. 

Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand. 

Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Präsidenten oder den Vizepräsidenten einberufen werden. 

Die Vorlage einer Tagesordnung ist nicht notwendig. 

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. 

Der Vorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsit-

zenden. 

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit es nicht einem anderen Organ 

durch Satzung zugewiesen ist.  

Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere: 

- die Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Tagesordnung 

- Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung 

- Vorbereitung eines etwaigen Haushaltsplanes 

- Buchführung, Erstellung des Jahresberichtes, Vorlage der Jahresplanung 

- Beschlussfassung über die Aufnahmeanträge, Ausschlüsse von Mitgliedern 
 

§ 9 Sportjugend 

Die Sportjugend ist die Jugendorganisation des Vereins. Sie führt und verwaltet sich selbständig und arbei-

tet nach eigener Jugendordnung. 

Der/die Jugendleiter/in ist Mitglied im Vorstand des Vereins. 
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§ 10 Kassenprüfer 

Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis der stimmberechtigten Mitglieder mindestens zwei Kas-

senprüfer, die nicht dem Vorstand angehören dürfen. 

Die Kassenprüfer prüfen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der Belege des Vereins, die Kas-

senführung der Abteilungen sowie sonstiger Kassen sachlich und rechnerisch und bestätigen dies durch 

ihre Unterschrift. 

Über das Ergebnis ist in der jährlichen Mitgliederversammlung zu berichten. 

Bei ordnungsgemäßer Kassenführung erfolgt der Antrag auf Entlastung des Vorstandes. 

 

§ 11 Vergütungen für die Vereinstätigkeit/Ehrenamtspauschale 

Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf der 

Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a 

EstG ausgeübt werden. 

Für die ehrenamtlich tätigen Mitglieder kann gegebenenfalls Auslagenersatz und eine pauschale Entschä-

digung für Zeitversäumnis erfolgen. 

Die Entschädigung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit trifft der Vorstand. 

Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. 

 

§ 12 Auflösung des Vereins 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen werden, bei deren Einbe-

rufung die Beschlussfassung über die Vereinsauflösung den Mitgliedern angekündigt ist. 

Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer Mehrheit von dreiviertel der erschienen stimmberechtigten 

Mitglieder beschlossen werden. 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Ver-

mögen der Körperschaft an die Gemeindeverwaltung Mülsen unmittelbaren und ausschließlichen Verwen-

dung für sportliche Zwecke. 

Die Liquidation des Vereins erfolgt durch den Vorstand. Zu den Liquidatoren können auch andere Perso-

nen bestellt werden, die die laufenden Geschäfte des Vereins abzuwickeln haben. 

 

§ 13 Inkrafttreten 

Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 22.09.2006 beschlossen. 
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Die 1. Änderung erfolgte per Beschluss der Mitgliederversammlung am 06.03.2015. Sie tritt mit Eintragung 

in das Vereinsregister in Kraft. 

 

 

Jörg Flämig     Jürgen Göbel 

Präsident     Vizepräsident 

 

          

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


